
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitteilung K 4/2025 

(lt. Verteiler) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Landeskirche beabsichtigt im Jahr 2026 wieder ein Studiensemester für 

Diakone und Diakoninnen und Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die seit 

siebeneinhalb Jahren oder länger im Dienst stehen, an der Hochschule 

Hannover, Fakultät V – Diakonie, Gesundheit und Soziales - durchzuführen.  

 

Die beigefügte Ausschreibung informiert über Inhalt und Ziele sowie Termine 

und Kosten des Studiensemesters. 

Eine Informationsveranstaltung für Interessierte findet am 24. Juni 2025 im 

Landeskirchenamt Hannover statt. 

 

Wir bitten Sie, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten auf dieses Angebot 

hinzuweisen und den anliegenden Prospekt gezielt weiterzugeben. 

 

Das Studiensemester ist eine Fort- bzw. Weiterbildungsveranstaltung i. S. 

des § 5 Abs. 1 der Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von 

Reisekostenvergütung (Reisekostenbestimmungen – RKB - ) – RS 46-4, für 

die das dienstliche Interesse nach § 5 Abs. 3 RKB anerkannt ist.  
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 Dienstgebäude Rote Reihe 6 

   30169 Hannover 

 Telefon/FAX 0511 1241-0/757 

 E-Mail landeskirchenamt@evlka.de 

 Auskunft Herr J. Zöllner 

 Durchwahl 0511 1241-636 

 E-Mail joerg.Zoellner@evlka.de 

 

 Datum 11. März 2025 

 Aktenzeichen N-320-13 / 32, 37  

 Landeskirchenamt ◼ Postfach 37 26 ◼ 30037 Hannover 

 

Ausschreibung: Studiensemester für Diakone und  

 Diakoninnen sowie für Sozialarbeiter 

 und Sozialarbeiterinnen: 

 Sommersemester 2026 an der 

 Hochschule Hannover/Fakultät V 

 

Informationsveranstaltung: 24. Juni 2025 

 

Bewerbungsschluss: 30. September 2025  
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Die Kosten werden von der Landeskirche getragen, wobei die Teilnehmenden 

die festgelegte Eigenbeteiligung zahlen. 

 

Die Anstellungsträger bzw. die dienstaufsichtsführenden Stellen werden um 

Unterstützung, insbesondere um Freistellung für die Zeit des 

Studiensemesters, gebeten und um Klärung der Vertretungsfragen. Die 

Freistellung erfolgt nach § 23 Nr. 4 Dienstvertragsordnung (DienstVO) – RS 

440-1 – unter Fortzahlung der Vergütung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

 

 

 

Dr. Lehmann 

 

 

 

 

Anlage 

Informationsflyer „Studiensemester Hannover 2026“ 

 

 

 

Verteiler: 

Kirchenkreisvorstände und Vorstände der Kirchenkreisvorstände                    

Vorsitzende der Kirchenkreissynoden 

Büros der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe  

Rechnungsprüfungsamt  

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 

Selbständige und unselbständige Einrichtungen der Landeskirche 

 

 

  

 

 


